
 Fact Sheet   2+4 Vertrag

Die wichtigsten Aussagen Hervorhebungen/Unterstreichungen zum besseren Verständnis 

In der Präambel: 
­ ENTSCHLOSSEN, die Sicherheitsinteressen eines jeden zu berücksichtigen
­ IN WÜRDIGUNG DESSEN, daß das deutsche Volk in freier Ausübung des  
Selbstbestimmungsrechts seinen Willen bekundet hat, die staatliche Einheit Deutschlands 
herzustellen, um als gleichberechtigtes und souveränes Glied in einem vereinten Europa dem 
Frieden der Welt zu dienen,
In Artikel 2:
Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
bekräftigen ihre Erklärungen, daß von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der 
Verfassung des vereinten Deutschland sind Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht 
vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die 
Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Regierungen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, daß 
das vereinte Deutschland keine seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in 
Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen.
In Artikel 3:
(1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik bekräftigen ihren Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt 
über atomare, biologische und chemische Waffen. Sie erklären, daß auch das vereinte 
Deutschland sich an diese Verpflichtungen halten wird. Insbesondere gelten die Rechte und 
Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli 1968 für das 
vereinte Deutschland fort. 
(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat............. folgende Erklärung 
abgegeben: "Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, die 
Streitkräfte des vereinten Deutschland innerhalb von drei bis vier Jahren auf eine 
Personalstärke von 370 000 Mann (Land­, Luft­ und Seestreitkräfte) zu reduzieren.
In Artikel 5:
(3) Nach dem Abschluß des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet der heutigen 
Deutschen Demokratischen Republik und Berlins können in diesem Teil Deutschlands auch 
deutsche Streitkräfteverbände stationiert werden, die in gleicher Weise militärischen 
Bündnisstrukturen zugeordnet sind wie diejenigen auf dem übrigen deutschen Hoheitsgebiet, 
allerdings ohne Kernwaffenträger........Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren 
Träger werden in diesem Teil Deutschlands weder stationiert noch dorthin verlegt.
Vereinbarte Protokollnotiz zu dem Vertrag über die abschließende Regelung in bezug 
auf Deutschland vom 12. September 1990 
.....werden von der Regierung des vereinten Deutschland in einer vernünftigen und 
verantwortungsbewußten Weise entschieden, wobei sie die Sicherheitsinteressen jeder 
Vertragspartei, wie dies in der Präambel niedergelegt ist, berücksichtigen wird.
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